Antrag auf Befreiung vom Erfordernis des Hauptwohnsitzes in der Kirchengemeinde[footnoteRef:1] [1:  Der Begriff der Kirchengemeinde entspricht dem der Pfarrei.] 

(gemäß § 8 (2) bzw. § 33 (2), KVVG)
Bitte bis spätestens 20.03.2026 per E-Mail an stefan.malik@bistum-magdeburg.de[footnoteRef:2] [2:  Das Antragsverfahren wird durch den „Fachbereich Pastoral in Kirche und Gesellschaft“, konkret durch den Referenten für „Pastoral in Pfarreien“ begleitet. Dies beinhaltet auch das Einholen der Genehmigung durch den Generalvikar sowie die Weitergabe der Anträge an das Meldewesen zur Erfassung und Verarbeitung der Daten. Falls Sie bei der Antragstellung bzw. beim Ausfüllen des Formulars Unterstützung benötigen, können Sie sich zudem an das Pfarrbüro oder an die Mitglieder des Wahlausschusses Ihrer Pfarrei wenden.] 


Hiermit teile ich:	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
geboren am:	Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.
wohnhaft in:		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
			Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
auf dem Gebiet der	Pfarrei Wählen Sie ein Element aus.
ggf. E-Mail:		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
ggf. Telefon:	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

dem Bischöflichen Ordinariat für das Bistum Magdeburg mit, dass ich mich nicht der territorial zuständigen Pfarrei (siehe oben) zugehörig fühle, sondern aktiv am Leben der Pfarrei St. Peter und Paul, Naumburg teilnehme.
Für die Wahrnehmung des aktiven und passiven Wahlrechts bei der Wahl des KV+ im Mai 2026 beantrage ich die Umtragung meiner Daten in deren Wählerverzeichnis.
Begründung der Antragsstellung:
☐ geographische Nähe zur Pfarrei
☐ persönliche Nähe (inhaltlich, spirituell, familiär) zur Pfarrei
☐ anderer Grund, nämlich: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.	
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	Unterschrift
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